
Kompensationsmaßnahme 

für den Bebauungsplan Nr. 2.25 „Am Großen-Busecker-Weg“ 

Kompensationsfläche „Ehemaliges Munitionsdepot“ 

(Ökokontomaßnahme) 

Gemarkung Alten-Buseck, Flur 5, Flurstück 27 (tlw.)  

Es werden insgesamt 8.011m² als Kompensationsfläche für das 

Bauvorhaben zugeordnet. 

Die zugeordneten Flächen stellen einen Teil der Ökokontomaßnahme „Ehemaliges 

Munitionsdepot“ mit einem Gesamtumfang von 600.685 BWP auf einer Fläche von 40.537 m² 

dar. Die Maßnahme wurde als Ökokontomaßnahme durch die Untere Naturschutzbehörde 

des Landkreises Gießen am 29.11.2021 anerkannt (Aktenzeichen VII-360-313/03.01/21-

0812).  

Auf die gesamte Fläche der Maßnahme gerechnet beträgt das durchschnittliche 

Aufwertungspotenzial pro Quadratmeter ca. 14,82 BWP.  

Für das Bauvorhaben besteht ein Ausgleichsbedarf von 118.709 BWP. Da eine Zuordnung 

nur mit ganzen Quadratmetern möglich ist, wird daher eine Fläche von aufgerundet 8.011 m² 

zugeordnet. Die räumlichen Geltungsbereiche sind in der beigefügten Karte dargestellt. 

Maßnahmenbeschreibung der Ökokontomaßnahme „Ehemaliges Munitions-

depot“ 

Entwicklungsziele: 

Die Flächen des ehemaligen Munitionsdepots werden im Rahmen der hier dargestellten 

Ökokontomaßnahme vor allem im Bereich der Grünlandbestände deutlich aufgewertet. Das 

intensiv genutzte Weidegrünland wird im zentralen, östlichen und südlichen Bereich der 

Ökokontofläche zukünftig mindestens 1-schürig gemäht. Ziel ist eine 2-schürige Mahd mit 

einem frühen, sowie einem späten Schnittzeitpunkt nach Phengaris-Empfehlungen, wenn 

diese mit den Mahdzeitpunkten der angrenzenden Flachland-Mähwiesen vereinbar ist.   

Die nördlichen und nordwestlichen Bereiche sollen extensiv beweidet werden mit Rindern. 

Die sich anschließenden Baumgruppen und Baumreihen werden in die Beweidung 

einbezogen, um ein zuwachsen zu vermeiden. Die Beweidung wird deutlich verbessert durch 

die Einführung einer Umtriebsweide. Die Fläche wird in mehrere Portionen unterteilt mit einer 

maximalen Beweidungsdauer von 14 Tagen. Durch eine hohe Bestandsdichte und kurze 

Standzeiten werden die Bestände besser heruntergefressen und das selektive Fressen stark 

eingeschränkt. Durch die bessere Beweidung entwickelt sich die derzeit intensive Weide mit 

starker Über- bzw. Unterweidung in eine extensive Weide. 

Eine Mahd, wie auch von der FFH-Maßnahmenplanung vorgesehen, ist aufgrund der 

unebenen Fläche schwierig umzusetzen, die Mahdfläche muss dafür nochmals hergerichtet 

werden.  Die Fläche wird mit einem Mulcher (vorzugsweise mit Auffangkorb) vorbereitet, um 

eine mahdfähige Fläche zu erhalten. Die zahlreichen Gehölzaustriebe werden in dem Zuge 

ebenfalls entfernt. 



Zugleich sind umfassende Pflegemaßnahmen nötig. Sturmbruch sollte aufgearbeitet werden, 

Gehölzausschläge und Altlasten müssen entfernt werden. Ein alter Zaun im Norden muss 

entfernt werden. Weidereste müssen nachgemäht und von der Fläche entfernt werden. 

Durch diese Maßnahmen wird sich das vorhandene, in großen Teilen gestörte, Grünland 

verbessern sowie die Ziele der FFH-Maßnahmenplanung erreicht werden. 

 

Maßnahmen: 

• Freistellen entwicklungsfähiger, verbuschter Bereiche durch Entfernen von Gehölzen. 

• Aufarbeiten von Sturmbruch. 

• Entfernen von Abfall auf der gesamten Fläche. Entfernen eines alten Zaunes. 

• 2-schürige Mahd gemäß FFH-Maßnahmenplanung auf Teilflächen.  Erstherrichtung 

notwendig. 

• Extensive Beweidung auf den restlichen Flächen des Areals, auf Basis einer 

Umtriebsweide.  

• Entfernen von Gehölzausschlägen und Reitgras. 

• Aufkommende Gehölzaustriebe, Weidereste und Ruderalflur werden einmal jährlich 

zum Ende der Weidesaison entfernt. 

• Jegliche Form der Düngung ist untersagt. 

 

Gez. Wiedorn 07.02.2025 

Anlagen: 

Bescheid UNB 

Auszug TK  

Bestands- und Zielkarte mit zugeordneter Fläche 

 

 














